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Hinweise zur Bildung und Teilhabe 

Allgemeine Hinweise: 

Leistungen werden frühestens ab Beginn des Monats gezahlt, in dem 

• der Antrag auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts gemäß §19 Zweites Buch
Sozialgesetzbuch (SGB II) in Verbindung mit §28 SGB II gestellt wurde oder

• Ihre Ansprüche nach den §§1 und 3 oder §2 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) in Verbindung
mit § 34 Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) bestehen oder

• die Ihnen gewährten Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel Zwölftes
Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) in der zurzeit gültigen Fassung sowie § 34 SGB XII bestehen.

Die Leistungen im Rahmen der Bildung und Teilhabe können bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres 
(Ausnahme: Die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft nur bis zur Vollendung des 
18. Lebensjahres) in Anspruch genommen werden, wenn eine allgemein- oder berufsbildende Schule
besucht und keine Ausbildungsvergütung gewährt wird.

Die Leistungen sind grundsätzlich einkommens- und vermögensunabhängig. Wenn eine Person keine 
laufenden Leistungen nach dem SGB II oder XII erhält, kann es sein, dass Einkommen und Vermögen auf die 
Leistung der Bildung und Teilhabe angerechnet werden müssen und deshalb nicht die volle (beantragte) 
Leistung erbracht wird. Im Umfang des angerechneten Einkommens/Vermögens muss dann ein Anteil 
selbst gezahlt werden. 

Leistungsbezogene Hinweise: 

Ein-/mehrtägige Ausflüge 

Umfang der Kostenübernahme: 

Bei eintägigen- und mehrtägigen Klassenfahrten können die tatsächlich anfallenden Kosten für alle 

Ausflüge/Klassenfahrten, die im Bewilligungszeitraum, in der Regel ein Schul- oder Kindergartenjahr, 

stattfinden, übernommen werden. Nicht übernommen werden das Taschengeld oder die Ausgaben, die im 

Vorfeld aufgebracht werden (z. B. Skiausrüstung, Sportschuhe, Badezeug).  

Verfahren: 

Legen Sie bitte (auch bei jedem weiteren anstehenden Ausflug, bzw. jeder weiteren Klassenfahrt im 
Bewilligungszeitraum) einen Elternbrief oder ein ähnliches Schreiben der Schule bzw. der 
Kindertageseinrichtung vor, mit dem Sie zur Zahlung der Kosten für den Ausflug aufgefordert werden. Das 
Amt für Jugend und Soziales übernimmt dann die weitere Abrechnung dieser Kosten, die grundsätzlich mit 
dem Leistungserbringer erfolgt. Der Bewilligungsbescheid gilt gleichzeitig als Gutschein zur 
Inanspruchnahme der gewährten Leistung im Bewilligungszeitraum und muss dem Leistungserbringer 
vorgelegt werden. 

Bei eintägigen Ausflügen ist eine Erstattung von bereits gezahlten Auslagen möglich. 
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Schülerbeförderung 

Ein Anspruch auf Übernahme der Schülerbeförderungskosten besteht nur, soweit nicht nach dem Nds. 

Schulgesetz ein Anspruch auf Übernahme besteht. Nach dem Nds. Schulgesetz werden die Kosten für den 

Besuch  

1. der 1. bis 10. Schuljahrgänge der allgemeinbildenden Schulen,

2. der 11. und 12. Schuljahrgänge der Schulen für Schülerinnen und Schüler mit geistigen

Behinderungen,

3. der Berufseinstiegsschule,

4. der ersten Klasse von Berufsfachschulen, soweit die Schülerinnen und Schüler diese ohne
Sekundarabschluss I (Realschulabschluss) besuchen,

übernommen. Hier ist also kein Antrag nach dem SGB II oder XII zu stellen. Wenden Sie sich bitte an das 
Schulamt/ÖPNV des Landkreises Aurich. Ein Anspruch besteht auch dann nicht, wenn das Schulamt eine 
Kostenübernahme wegen zu geringer Entfernung zur Schule ablehnt. 

Der Bewilligungsbescheid gilt gleichzeitig als Gutschein zur Inanspruchnahme der gewährten Leistung im 

Bewilligungszeitraum. 

Für die Bearbeitung ist es erforderlich, dass für jedes anspruchsberechtigte Kind die Anlage B1 vollständig 

ausgefüllt eingereicht wird. 

Seit dem Schuljahr 2022/2023 wird im Landkreis Aurich das Jugendticket an alle Schülerinnen und 

Schüler über die besuchte Schule ausgegeben. Bitte wenden Sie sich an das entsprechende Sekretariat 

der Schule.  

Ausnahme: Schülerinnen und Schüler, die Bahn bzw. Schiff nutzen müssen. Hier ist die Anlage B1 

erforderlich! 

Lernförderung 

Verfahren: 

Für die Bearbeitung der o. g. Leistung legen Sie bitte die vollständig ausgefüllte Anlage C1 vor. Der 

Bewilligungsbescheid gilt gleichzeitig als Gutschein zur Inanspruchnahme der gewährten Leistung im 

Bewilligungszeitraum und muss dem Leistungserbringer vorgelegt werden. Das Amt für Jugend und Soziales 

übernimmt dann die weitere Abrechnung der Kosten für den Förderunterricht, die grundsätzlich mit dem 

Leistungserbringer erfolgt. 

Ohne die Bestätigung der Schule (Lehrer/Lehrerin), welcher Lernförderbedarf zur Erreichung des 

Klassenziels besteht (siehe Anlage C1), kann über die Kostenübernahme nicht entschieden werden. 

Schuleigene Förderangebote haben immer Vorrang! 
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Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung 

Verfahren: 

Der Bewilligungsbescheid gilt gleichzeitig als Gutschein zur Inanspruchnahme der gewährten Leistung im 

Bewilligungszeitraum und muss der Schule, der Kindertageseinrichtung, der Kindertagespflege oder dem 

Kinderhort vorgelegt werden. Das Amt für Jugend und Soziales übernimmt dann die weitere Abrechnung 

der Kosten für das gemeinschaftliche Mittagessen, die grundsätzlich mit den oben genannten Einrichtungen 

erfolgt. 

Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben 

Mit dieser Leistung soll es Kindern und Jugendlichen, die noch nicht volljährig (unter 18 Jahre) sind, 

ermöglicht werden, sich an Vereins- und Gemeinschaftsstrukturen zu beteiligen. Pro Monat steht ein 

Betrag von 15 € zur Verfügung, diese können kalenderjährlich bis zu 180 € zusammengefasst werden. 

Die Leistung kann nach Wunsch eingesetzt werden für: 

 Mitgliedsbeiträge aus den Bereichen Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit (z. B. Fußballverein),
 Unterricht in künstlerischen Fächern (z. B. Musikunterricht),
 Angeleitete Aktivitäten der kulturellen Bildung (z. B. Museumsbesuche),
 die Teilnahme an Freizeiten (z. B. Pfadfinder, Theaterfreizeit).

Neben den oben aufgeführten Möglichkeiten können auch weitere tatsächliche Aufwendungen 

berücksichtigt werden, wenn sie im Zusammenhang mit der Teilnahme an den Aktivitäten entstehen und es 

Ihnen im begründeten Ausnahmefall nicht zugemutet werden kann, diese aus dem Regelbedarf zu 

bestreiten. 

Verfahren: 

Als Nachweis ist die Anlage D1 vom Anbieter/Verein vollständig ausgefüllt und unterschrieben 

einzureichen. Zusätzlich können die Zahlungsaufforderung bzw. der Nachweis über den bereits gezahlten 

Mitgliedsbeitrag eingereicht werden.  

Der Bewilligungsbescheid gilt gleichzeitig als Gutschein zur Inanspruchnahme der gewährten Leistung im 

Bewilligungszeitraum und muss dem Leistungserbringer vorgelegt werden. Das Amt für Jugend und Soziales 

übernimmt dann die weitere Abrechnung der Kosten zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben, die 

grundsätzlich mit dem Verein direkt oder einem vom Verein benannten Verband erfolgt. 

Schulbedarf: 

Verfahren  

Maßgeblich für die Auszahlung der Leistung ist, dass Sie für das entsprechende Kind zu Beginn des 

Schulhalbjahres im Bezug von laufenden Sozialhilfeleistungen sind. 

Für die Auszahlung des Schulbedarfes ist bei Schülerinnen und Schülern die im Schuljahr eingeschult oder 

zu Beginn des Schuljahres das 15. Lebensjahr bereits vollendet haben, es erforderlich, dass eine 

Schulbescheinigung vorgelegt wird. 

Wie wird die Leistung erbracht? 

Die Auszahlung der Schulbeihilfe erfolgt zweimal im Jahr, jeweils zu Beginn des Schulhalbjahres. Dieser 

zusätzliche Geldbetrag wird Ihnen zum 01.08. in Höhe von 130,00 Euro und zum 01.02. in Höhe von 65,00 

Euro (Stand 01.04.2024 – seit dem 01.07.2020 werden die Beiträge dem Regelbedarf nach dem Zweiten 

Buch Sozialgesetzbuch jährlich angepasst). Darüber hinaus anfallende Kosten können nicht übernommen 

werden.  




